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 Veröffentlicht am 27.08.1991

Norm

WEG 1975 §17

Rechtssatz

Werden Anscha1ungen vom Hauskomitee getätigt, vom Verwalter nachträglich sanktioniert und aus

Gemeinschaftsmitteln bezahlt, so schließt diese Vorgangsweise eine P8ichtverletzung des Verwalters aus. In welcher

Form der Verwalter - selbstverständlich unter seiner Verantwortung - Verwaltungsmaßnahmen setzt, ist nicht

entscheidungswesentlich. Es kommt insbesondere nicht darauf an, ob der Verwalter selbst, durch seine Dienstnehmer

oder durch von der Eigentümergemeinschaft bestellte Vertrauenspersonen seine Agenden durchführt.
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